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 Veröffentlicht am 17.02.1981

Norm

AngG §27 Z6 E6c

Rechtssatz

In der Zeugenaussage eines Angestellten, daß sich die "Che4n" mit den Angestellten "sehr schlecht vertragen" habe,

liegt keine "erhebliche Ehrverletzung".

Entscheidungstexte

4 Ob 5/81

Entscheidungstext OGH 17.02.1981 4 Ob 5/81

Schlagworte

SW: Entlassungsgrund, wichtiger Grund, vorzeitige Auflösung, Ende, Beendigung, Dienstverhältnis, Arbeitsverhältnis,

Beleidigung, Aussage, Gericht, Verfahren, Prozeß
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